
 

 

 

 

 

Verbindliche Vereinbarungen  

für das Fachreferat 
 

 

1. Formale Grundlagen 

  
In der Jahrgangsstufe 12 halten die Schülerinnen und Schüler ein Fachreferat in einem ein-

bringungsfähigen Pflicht- oder Wahlpflichtfach. (FOBOSO § 16). Der zeitliche Umfang be-

trägt 20 Minuten, die Abgabe eines Thesenpapiers ist obligatorischer Bestandteil der Leis-
tung. Das Fachreferat wird als eine Halbjahresleistung der zwölften Klasse eingebracht.  

 

Wird das Fachreferat ohne ausreichende Entschuldigung versäumt oder die Leistung ver-

weigert, muss dies mit 0 Punkten bewertet werden. Damit ist eine Zulassung zur Fachabi-

turprüfung nicht möglich. 

 

Die Festlegung für ein Fach erfolgt bis zum Montag der Woche vor den Allerheiligenfe-

rien. 

 

Es findet mindestens ein verbindliches Treffen zur Besprechung des Themas und der kon-
kreten Inhalte mit der betreuenden Lehrkraft statt (mindestens vier Wochen vor dem Refe-

ratstermin).  

 

Zur Erstellung des Fachreferats muss mindestens ein gedrucktes Werk der Fachliteratur 

verwendet werden. Dies wird im Literaturverzeichnis dokumentiert. 

 

Das Fachreferat wird zwischen November und Ende Februar gehalten.  

 

 
 

 

Die oben erwähnten formalen Grundlagen habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 
NAME:             KLASSE:         

 

 

Bad Neustadt,                  

   Datum     Unterschrift 

 

  

 



 

2. Vereinbarungen 
 

 

2.1 Festlegung des Fachs 

 
Datum Fach Unterschrift der Schüle-

rin/ des Schülers 
Unterschrift der 

Lehrkraft 

    
 

 
 

2.2 Besprechung 

 

verbindliche Formulierung des Themas 
 
 
 
 
 

besondere Vereinbarungen (relevante Inhalte, besondere Anforderungen …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum Unterschrift SchülerIn Unterschrift Lehrkraft 

  
 

 

 
 

2.3 Festlegung des Termins 

 

Datum TERMIN für das 
Fachreferat 

Unterschrift der Schüle-
rin/ des Schülers 

Unterschrift der 
Lehrkraft 

    
 

 
 


